
Abrechnung der Regellehrverpflichtung 
 

 
 
(1) Vorlesung, Übung, Seminar, Praktikum o.ä. 
(2) bei Zeitstunden Umrechnung nach § 3 Abs. 6 LUFV (s. unten) 
(3) Wird eine Lehrveranstaltung mehrmals parallel durchgeführt, so ist sie jeweils als gesonderte  
 Lehrveranstaltung anzugeben. 
(4) Muss der Stoff einer Lehrveranstaltung in mehreren Gruppen durchgenommen werden, so ist die Zahl der  
 eine Gruppe unterrichtenden Lehrpersonen maßgeblich. 
(5) Anrechnungs- und Betreuungsfaktoren s. unten. 
(6) Für betreute Diplom- bzw. andere Studienabschlussarbeiten können höchstens 2  
 Lehrveranstaltungsstunden pro Semester eingetragen werden (§ 3 Abs. 8 Satz 1 LUFV). 
 
 
 
Zu Fußnote 2: Umrechnung nach § 3 Abs. 6 LUFV 
 
Lehrveranstaltungen, die sich nicht auf alle Wochen der Vorlesungszeit des Semesters erstrecken, sind in 
Lehrveranstaltungsstunden umzurechnen; hierzu ist die Summe der einzelnen Unterrichtsstunden durch die Zahl der 
Wochen der Vorlesungszeit des Semesters zu teilen. Zur Umrechnung von Exkursionen und entsprechend organisierten 
Lehrveranstaltungen in Lehrveranstaltungsstunden ist die Summe der Zeitstunden durch die Zahl der Wochen der 
Vorlesungszeit des Semesters zu teilen. Bei Exkursionen können pro Tag maximal 8 Zeitstunden an Lehre zugrunde 
gelegt werden (§ 3 Abs. 2 Satz 2 LUFV). 
 
 
 
Zu Fußnote 5: Anrechnungsfaktoren 
 
a)  Lehrveranstaltungen (vgl. § 3 Abs. 2 LUFV) 
 

Art der Lehrveranstaltung Faktor 
 
Vorlesung 

 
1 

Übung 1 
Pro-, Haupt-, Oberseminar 1 
Kolloquium 0,7 
andere Lehrveranstaltungen mit ständiger Betreuung der Studenten 0,5 
andere Lehrveranstaltungen ohne ständige Betreuung der Studenten 0,3 
Exkursionen 0,3 
 
Gemeinsam abgehaltene Lehrveranstaltungen können in der Regel nur anteilig nach der Zahl 
der Lehrpersonen berücksichtigt werden. (vgl. § 3 Abs. 7 LUFV) 
 
 
b)  Abschlussarbeit (vgl. § 3 Abs. 8 LUFV) 
 

Art der Abschlussarbeit Faktor 
 
Diplom- oder Masterarbeit in Naturwissenschaften 

 
0,6 

Bachelorarbeit in Naturwissenschaften 0,2 
Staatsexamen bei Lehramtsstudiengängen in Naturwissenschaften 0,2 
 


